
§ 158m VVG
Freie Rechtsanwaltswahl

(1) Der Versicherungsnehmer ist berechtigt, zu seiner Vertretung in
Gerichts- und Verwaltungsverfahren den Rechtsanwalt, der seine
Interessen wahrnehmen soll, aus dem Kreis der Rechtsanwälte, deren
Vergütung der Versicherer nach dem Versicherungsvertrag trägt, frei zu
wählen. Gleiches gilt, wenn der Versicherungsnehmer Rechtsschutz für die
sonstige Wahrnehmung rechtlicher Interessen in Anspruch nehmen kann.

(2) Rechtsanwalt im Sinne dieser Vorschrift ist auch, wer berechtigt
ist, unter einer der in der Anlage zu § 1 des Gesetzes über die
Tätigkeit europäischer Rechtsanwälte in Deutschland vom 9. März 2000
(BGBl. I S. 182) genannten Bezeichnungen beruflich tätig zu werden.


